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SONDERDRUCK

13

Aus der Medizinischen Abteilung des Kernforschungszentrums Karlsruhe

Dr.med. Günther M ö hr Ie :

Sieben Jahre ärztliche Strahlenschut% .. Untersuchungen

Durch die zunehmende Verwendung von Röntgenstrahlen und radioaktiven Isotopen inIn
dustrie, Medizin und Forschung gewinnt audldie ärztliche Dberwadlung, des strahlengefähr
deten Personenkreises immer mehr an Bedeutu:lg. Der Verfasser entwickelt aufgrund seiner
langjährigen Erfahrungen als. Strahlenschutzarzt seine eigenen Ansidlten über eine wirksame
ärztliche Kontrolle zur Vermeidung chronisdler Strahlenschäden.

Ausgehend von den Empfehlungen der Internatio
nalen Strahlenschutzkommission (ICRP Publikation 1)
wurden ill1 Februar 1959 von der Europäischen Atom
gemeinschaft "R.ichtlinienzur Festlegung ·der ,Grund
normen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung
uM der Arbeitskräfte gegell. die Gefahren ionisierender
Strahlen" (EU~ATOM-Grundnormen) veröffentlicht,
die für alle EURATOM-Mitgliedsstaaten. bindend wa
rell.' In Erfüllung dieser, Verpflichtullg erließ die Bun
deSregierung im Dezember. 1959 das "Gesetz über die
friedliche Anwendung der .Kernenergie und den ,Schutz
gegen ihre Gefa,hren" (Atomgesetz). Im§ 12 Absatz 1
Nr.4wird .die Bundesregierung ermächtigt, zu oestirn
men, "daß und in welchem Umfange Personen, die sich
in, strahlengefährdeten Betrieben aufhalten oder auf
gehalten haben, verpflichtet sind,' sich Messungen zur
Bestimmung derStl1ahlendosen an ihrem Körper, ärzt
licher, Untersuchung und, soweit zum Schutze anderer
Personen ()der der· Allgemeinheit erforderlich, ärztlicher
Behandlung zu unterziehenund daß die Untersuchung
oder die Behandlung durch besonders ermächtigte ·Ärzte
vorzunehmen ist". Der. Absatz' 2 dieses § 12 schränkt
gleichzeitig das Grundrecht auf körperliche Unversehrt
heit nach Maßgabe des eben :z;itierten Satzes ein. Auf
grund dieser Ermächtigung wurde die. "Erste V erord
nungüber den Schutz vor Schäden durch radioaktive
Stoffe"(1. SSVO) im Juni 1960erlassen. In ihr wird die
ärztliche überwachung beruflich strahlenexponierter
Personen, das heißt, des Personenkreises, der mit radio
aktiven Stoffen umgeht oqer sich aufgrund seiner Tätig
keit gewöhnlich in. Kontrollbereichen aufhält und da
bei eine höhere Dos.is als 1,5 rem/Jahr erhalten kann,
in, den §§ 46 bis 52 behandelt. Der zu diesen Unter
suchungen ermächtigte Arzt wird von der nach jeweili
gem Landesrecht zuständigen Behörqe ernannt.

Die 1.SSVO bestimmt, daß. alle .Beschäftigten, die
mit. ionisierenden -Stra1).len umgehen, jeweils innerhalb
8 Wochen yorAufnahme ihrer Tätigkeit und jeweils
vor Ablauf von.6 Monaten .erneut von einem ermä,ch
tigten Arzt untersucht wel'den müssen. Erst wenn ärzt
licherseits keine gesundheitlichen Bedenken bestehen,
darf die entsprechende Tätigkeit begonnen bzw. fort"
gesetzt werden. Neben einem generellen Tätigkeitsver
bot für Jugendliche unter 18 Jahren sowie für schwan
gere oder stillende Frauen muß i der ermächtigte Arzt
aufgrund seiner speziellen Sachkenntnis u.nd der Gege-

benheiten des jew~iligen Arbeitsplatzes' entscheiden, ,ob
gesundheitliche Bedenken gegen eine Tätigkeit erhoben
werden müssen oder nicht.

In einem Merkblatt über die .ärztliche überwachung
(5), herausgegeben vom zuständigen Bundesministerium,
sind Richtlinien ,aufgestellt worden, nach denen diese
Untersuchungen unter Wahrung der eigenen ärztlichen
Verantwortung durchgeführt werden sollen. Neben
einer sehr gründlichen Familien- und Eigenanamnese ist
eine Berufsanamnese zu' erheben, welche die bisherige
Tätigkeit des zu Untersuchenden in Röntgen- öder son
stigen.Strahlenbetrieben erfassen soll, ferner auch Unter-
suchungen und Beh;mdlUngen .mit ionislerenaen.:>tran
lenund Belastungen durch die bisherige konventionelle
Berufsarbeit. Die Erstuntersuchung soll den Zustand und
die Funktion des gesamten Körpers umfassen. In Ergän
zung der ·ärztlichen Untersuchungen sind folgende La
boruntersuchungen sowohl bei. Erst~ als auch Nach
untersuchungen vOl'geschrieben:J. Kompletter .Blutsta~

tus (Hb, Ery, Leuko, Differentialausstrich), 2, Zählung
der Thrombocyten, 3. Urinllntersuchung auf Eiweiß
und Zucker sowie des Sediments, 4. Aufnahme des Fin
gerreliefs bei' makroskopischen Veränderungen im den
Fingerkuppen.

An Hand. der Erfahrungen bei über 14~OOO Strahlen
schutzun~ersuchungen, die von 1961 bis 1967 vön der
Medizinischen Abteilung des Kernforschungszentrullls
Karlsruhe durchgeführt wurden, soll versucht werden,
die gewonnenen Ergebnisse uridErkerintniss7 im \ein
zeInen darzustellen und zusammenfassend zu werten.

Der im Rahmen des Karlsruher Kernforschungszen
trums überwachte. Persollenkreis umfaßt praktisch einen
repräsentativen Querschnitt. aller Anwendungsgebiete
mit ionisierenden Strahlen. in Forschung. und' Technik,
vonder experimentellen Kernphysik und Radiochemie
über Forschungs- und Leistungsreaktoren, Teilchenbe
schleuniger, Isotapenherstellu~g bis zur plutoniumver
arbeitung und Behandlung bzw. Beseitigung radioakti
ver Ahfälle.

Die Art und das Ausmaß der Tätigkeit an einem he~

stimmten ArbeitsPlatz sind' entscheidende Faktoren bei
der Frage dei gesundheitlichen Voraussetzungen >für
einen Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisieren
den Strahlen. Es ist für den untersuchenden Arzt uner
läßlich, zu wissen, wo und wie der .zu Untersuchende
eingesetzt werden soll. Nicht die in der Strahlenschutz-
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verordnung maximal-'zulässigen Dosen allein dürfen für
die Einschätzung des ~esundheitlichen Strahlenrisikos
entscheidend sein, sondern es muß auch zumindest die
Möglichkeit einer kleineren technischen Störung des
Betriebsablaufs oder, ,und das ist leider die häufigste
Ursache überhaupt, die Möglichkeit menschlicher Unzu-

-länglichkeit im Rahmen des betreffenden Arbeitsplatzes
mit berücksichtigt werden. Ferner ist· es von grundsätz
licher Bedeutung, zu wissen, ob der Betreffende aus
schließlich mit offenen radioaktiven Stoffen beschäftigt
ist 'oder nur die Möglichkeit externer Stmhlenbelastung
besteht. Die Erfahrungen bei den bisherigen Strahlen
schutz-Überwachungsuntermchungen haben gezeigt, daß
z. B. die Möglichkeit einer äußeren Kontamination oder
einer Inkorporation andere gesundheitliche Bedenken in
den Vordergrun.d treten läßt, als bei einer reinen
Strahlenbelastung.

So bedingen zum Beispiel lokalisierte akute und chro
nische Ekzeme oder etwa eine Psoriasis gesundheitliche
Bedenken gegen den Umgang mit offenen radioaktiven
Swffen, nicht jedoch gegen eine sonstige Tätigkeit in
Kontrollpereichen, bei der eine Kontaminationsmöglich
keit nicht besteht. ~ Ähnliches gilt bezüglich der In
korporationsgefahr z. B. für verschiedene Nierenerkran
kungen, b~i denen die AllSSC1~eidung e\entuel1 absorbier
ter Radionuklide beeinträchtigt werden kann. Zusätzlich
muß hier durch die gegebenenfalls erfor·derliche thera
peutische Anwendung von Komplexbildnern noch mit
einer weiteren Nierenbelastung gerechnet werden. 
Auch bei verschiedenen Erkrankungen der Atmungs~

organe können gegen den Umgang mit offenen radio
aktiven Swffen wegeri der erkrankungsbedingten
SCtu~cHteren y enti~ationsver.l.la~tnisse in ~er.L.Junge vlei~

eher Bedenken bestehen als bei einem Umgang mit um
schlossenen radioaktiven Stoffen oder bei einem reinen
Strahlungsrisiko.

Aufgrund dieser vorwiegend arbeitsplatzbedingten
Verhältnisse soll man unterscheiden zwischen den aus
schließlich gegen den Umgang mit offenen radioaktiven
Stoffen bestehenden gesundheitlichen Bedenken und den
generellen Bedenken gegen einen Umgang mit radio
aktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen~ Diese Tren
nung hat sich vielfach bewährt, sie ist jedoch nicht an
allen Arbeitsplätzen durchführbar. An einem Reakwr
z. B., wo man zunächst überwiegend an eine reine Strah
lenbelastung denken würde, kann es bei Reparatur
und Wartungsarbeiten am Primärkreislauf durch akti
vierte Korrosionsprodukte, durch kreislaufspezifische
Bestandteile wie Tritium oder Gase, z. B. Argon, oder
durch ein defekte-sBrenneiement zu einer zum Teil
nicht unerheblichen Kontaminations- und Inkorpora
tionsgefahr kommen. Das gleiche gilt auch für die Fehl
bedienung eines Strahlrohrexperimentes infolge mensch
lichen Versagens oder für das Arbeiten in einem soge
nanIJ.ten Rohrpostlabor, in dem z.B. durch Bruch einer
bestrahlten Glasampulle Aktivität freigesetzt werden
kann.

Alle diese Gesichtspunkte bezüglich des Arbeitsplatzes
sollen und müssen bei den Strahlenschutz-Erstuntersu
chungen oder besser schon bei den Einstellungsuntersu
chungen berücksichtigt werden. Spätere innerbetriebliche
Schwierigkeiten bei erfolgter nachträglicher Sperrung des
Beschäftigten können dadurch vermieden werden. Bei
dieser arbeitsplatzbedingtenBetrachtungsweise ist es
aber erforderlich, daß zwischen dem ermächtigten Arzt
und dem Arbeitgeber bzw. dem Strahlenschutzverant-

wortlichen ein enger Kontakt besteht. Jeder beabsich
tigte Wechsel von dem ursprünglich vorgesehenen Ar
beitsplatz muß dem Strahlenschutzarzt unverzüglich mit
geteilt werden, um ihm gegebenenfalls eine Neuüber
prüfung der ärztlichen Stellungnahme zu ermöglichen.

Ein weiterer zusätzlicher Gesichtspunkt, der alS in
direkter Hinderungsgrund für den beruflichen Umgang
mit offenen radioaktiven Stoffen und ionisierenden
Strahlen eine Rolle spielen kann, sind gesundheitliche
Bedenken gegen ,das Tragen yon Atemschu:tzanzügen
(Preßluftanzüge). Das Tragen dieser Atemschutzanzüge
kann bei verschiedenen Tätigkeiten innerhalb von Kon
trollbereic.~en unerläßlic.~ sein. Die eventuellen gesund
heitlichen Bedenken gegen das Arbeiten in diesen Schutz
anzügen sind rein konventionell arbeitsmedizinischer
Art; es ist deshalb wichtig, daß der untersuchende Arzt
die vorhandenen Atemschutzanzüge und Atemgeräte
kennt. Werden jedoch diese Gesichtspunkte nicht schon
bei der Erstuntersuchung mit berücksichtigt, so kann es.
vorkommen, daß inzwischen ausgebildetes Personal spä
ter gesperrt werden muß. Dies ist jedoch betrieblich
nicht tragbar.

Zur Frage der praktischen Bedeutung hämatologischer
Untersuchungen und ihrer Verwertbarkeith;i der
Überwachung von Arbeitskräften haben Lambin (6)
und Spaander (9) ausführlich Stellung genommen.
Infolge des Unvermögens, signifikante Blutverän
derungen schon im Bereich der maximal zu
lässigen Strahlendosen feststellen zu können, über
wiegen heute die physikalischen und radiochemischen
Meßmethoden, die es schon, ermöglichen, Stra.hlen

t"rlichen Strahlun s-
pegel nur wenig überschreiten. Die traditionelle Stellung
der hämatologisehen Untersuchurlgen in der Erkennung
einer Strahlenexposition ist dadurch zwangsläufig in den
Hintergrund getreten. In den meisten Fällen werden
routinemäßig durchgeführte physikalische und radio
chemische Strahlenmeß- bzw. :-nachweismethoden weit
eher eine Strahlenexposition erkennen lassen, als die
hämatologischen Untersuchungen. Ein gutes Zusammen
wirken von physikalischer, radiochemischer und ärzt
licher Überwachung stellt deshalb die optimale Strah-
lenschutzliberwachung dar. .

Wenn man sich jedoch mit den mehr oder minder
effektvollen Routine-Blutuntersuchungen verordnungs
gemäß weiterhin beschäftigen muß, soll man wenigstens
die Möglichkeiteiner Vergleichbarkeit uIJ.d Reproduzier
barkeit nutzen.

Abgesehen von der wohl selbstv;erständlichen Standar
disierung und methodischen Selbstkontrolle. in seinem
eigenen Labor ist es für den ermächtigten' Arzt erforder
lich, zu wissen, wie zum Beispiel der vorherige Über
wachungsarzt das Hämoglobin bestimmt hat, ob nach der
inzwischen wohl allgemein üblichen Cyanhämoglobin
methode photometrisch oder mit dem Hämometer nach
Sahli. Die Genauigkeit der Erythrocyten- und Leuko~

cyten-B-estimmung ist je nach der angewandtert Methode
verschieden, je nachdem, ob sie im Mikroskop oder mit
automatischen Z,ählgeräten durchgeführt wurde, wobei
es bei letzterem' zusätzlich noch auf den Gerätetyp an
kommt. Die gleiche methodische Frage gilt auch für die
sowieso umstrittene routinemäßige .Thrombocytenzäh
lung.- Es wäre deshalb sehr zu begrüßen, wenn generell
die Methodik -der einzelnen Laboruntersuchungen auf
dem jeweilige~ Laborblattmit angeführt wurde.
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Eine stati~tische Auswerturigder in der Zeit vom
1. Jänner 1961 bis 31. Dezember 1967 insgesamt durch
geführten 14.155 Strahlenschutz-überwachungsuntersu
chungen von 2.938 Personen ergibt, daß bei diesem Per
sonenkreisin 208 Fällen (= 7,1 %) gesundheitliche Be
denken erhoben wurden. Die tabellarische Zusammen
stellung der bisher erhobenen gesundheitlichen Beden
ken, nach Krankheitsgruppen geordnet, soll einen detail
lierteren überblick ermöglichen.

4. Bluterkrankungen

1 X Haemophilie A
5 X Anaemie (Hb < 10,5 g%)

5. Nierenerkrankungen

5 X Zustand nach Nephrektomie
(3 X Tbc, 2 X Sackniere)

1 X Zustand nach Nierentbc. '+ Hodentbc. bds.
1 X Recidiv. Nierenblutungen, alte Lungentbc.

Hypertonie
2 X Chronische Nephritis
1 X Chronische Pyelitis

6. Nerven- und Gemütsleiden

Ergänzend zu diesen Angaben ers'6.~eint die Tatsache

Tab. 1
Gesundheitliche Bedenken gemäß. § 46 der 1.SSVO in der

Zeit vom 1. Jänner 1961 bis 31. Dezember 1967

1. Erkrankungen der
Atmungsorgane

2. Lungentuberkulose
3. Herzkrankheiten
4. Bluterkrankungen
5, Nierenerkrankungen
6. Nerven- und Gemütsleiden
7, Hauterkrankungen
8.0hrenerkr:mkungen
9. Verschiedenes

10. Schwangerschaft

Gesundheitliche Bedenken
insgesamt.:

6
8

4
1

52
13

84

8
24
11
6
6

13
4

6
46

124

14
32
11

6
10
14
56
13

6
46

208 "

4 X Anfallsleiden
1 X Endogene Depression
5 X Hochgradige vegetative Dystonie
4 X Deutliche neurologis'che Ausfallerscheinungen

7. Hauterkrankungen

22 X Psoriasis
19X Chron.Hautekzem (vorwiegend Hände)
15 X Akutes Ekzem (vorwiegend tHnde)

8. Ohrenerkrankungen

ÜX Trommelfellperforation

9. Verschiedenes

2 X Schwerer Diabetes mellitus
(1 X mit· .Lebercirrhose). .

gerschafted die Gesamtzahl der gesundheitlichen Beden
kennur 5,6 % betrug. Von diesen verbleibenden 162 ge
sundheitlichenBedenken wurden 113 (= 3,9%) bei
den Erstuntersuchungen festgestellt, während bei den
11.217 Nachuntersuchungen der 2938 Personen ledig
lich 49 gesundheitliche Bßdenken (= 1,7 %) vorüber
gehend oder von Dauer erhoben werden mußten.

Nachstehende Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung der
einzelnen Krankheitsgruppenund bringt einen über
blick über. alle bisherigen Diagnosen, die aus medizini
schen oder arheitsplatzbedingten Gründen vorüber
gehend oder auf Dauer bezüglich des Umgangs mit offe
nen radioaktiven Stoffen oder einer Tätigkeit in Kon
trollbereichen zu gesundheitlichen Bedenken Anlaß ge
geben haben.

1. Erkrankungen der Atmungsorgane

2 X Morbus Boeck
1 X Bronchiektasien
4 X Emphysembronchitis
7 X Bronchialasthma

2. Lungentube.kulose

2 X Frische, akute Lungentbc.
30 X Inaktive, produkt,-cirrh. Lungentbc.

3. Herzkrankheiten

6 X Hypertonie (> 210/110)
1 X Herzinsuffizienz
1 X Vorhofseptumdefekt, Myocarditis
1 X Pulmonalstenose
1 X Herzinfarkt, Diabetes, Gefäßsklerose
1 X Cerebrale Durchblutungsstörungen,

Gefäßsklerose

1 X Recidiv. K~ochentbc.
2 X Lokale Strahlenschäden der Haut

Tab. 2

Bei den in den Jahren 1961 bis 1967 durchgeführten
11.217 Nachuntersuchungen wurden lediglich 49mal
(= 0,5 %) gesundheitliche Bedenken erhoben. Stellt man
dem gegenüber, daß z. B. im Jahr 1966 im gesamten
überwachungsbereich bei 1726 ganzjährig überwachten
Personen nur 30 (= 1,7 %) eine Strahlendosis von mehr
als 1 rem/Jahr erhalten haben, so ergibt sich zwangs
läufigdieFrage, 'inwieweit eine halbjährliche ärztliche
Routineüberwachung auch weiterhin zweckmäßig er-
scheint. .

Im Abschnitt 121 der ICRP-Publikation 9 wird mit
Recht an der Erstuntersuchung und auch an den Nach
untersuchungen festgehalten, wobei jedoch deren Häu
figkeit im wesentlichen vom allgemeinen Gesundheits
zustand der betreffenden Person und den Arbeitsbedin
gungen abhängig gemacht wird. Nur bei Beschäftigten,
deren Bestrahlung 3/10 der höchstzulässigen Dosis, also
1,5 remlJahrüberschreitet, werden häufigere und ge
nauere Untersuchungen als notwendig erachtet.

Hier zeichnet sich eine sinnvolle und begrüßenswerte
Entwicklung ab. Versucht man auf Grund der bisheri
,gen Erfahrungen zu einem Diskussionsvorschlag zu kom
men, so wÜl'de er etwa wie folgt aussehen:

1. Generell muß innerhalb von 8. Wochen vor Auf
nahme einer Tätigkeit in Kontrollbereichen oder des
Umgangs mit radioaktiven Stoffen eine eingehende
ärztliche Untersuchung erfolgen.
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2. Werden 3/10 der maximal zulässigen Jahresdosis pro
Jahr nicht überschritten, reichen Nachuntersuchungen
in 2-jährigem Abstand aus. '

3. Wird in einem Jahr 3/10 der maximalen Dosis über
schritten, erfolgt für diese Zeitspanne jeweils eine
jährliche Untersuchung.

4. Bei überschreiten der maximal zulässigen Jahres
dosis wird zunächst in halbjährlichem Abstand un
tersucht, bis es ärztlicherseits vertretbar erscheint, die
betroffene Person wieder in größeren Abständen
zu überwachen.

Wenn die Dosis oder die Aufnahme von. radioaktivem
Material infolge außergewöhnlicher Bestrahlung den
doppelten Wert der maximal zulässigen Jahresgrenze
iiberschreitet, das heißt größer als 10 rem ist, muß in
Anlehnung an den Abschnitt 102 der ICRP-Publika
tion 9 die Situation von kompetenter ärztlicher Stelle
überprüft werden. Der Beschäftigte kann jedoch unter
Umständen weiterhin Routinearbeiten durchführen,
wenn dem vom ärztlichen Standpunkt nichts entgegen
steht und seine bisherigen Strahlendosen, seine Gesund
heit, sein Alter und seine besonderen-Fähigkeiten sowie
seine sozialen und wirtschaftlichen Verpflichtungen ge
nügend berücksichtigt sind.

Diese Konzeption geht von einer den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechenden ärztlichen überwachung
aus. Dies bedingt aber das reibungslose Zusammenspiel
aller an der Strahlenschutzüberwachung beteiligten In
stanzen. Es muß als selbstverständlich vorausgesetzt
werden, daß die Dosimetrie nach den neuesten Erkennt-

. . leiche
gilt für die Inkorporationsüberwachung. Die optimale
Ausnutzung der für die Inkorporationsüberwachung ge
gebenen Möglichkeiten bei allen denjenigen, die mit offe
nen radioaktiven Stoffen in Beriihrung kommen; läßt
überhaupt erst die Erkennung einer Aufnahme kleinster
Mengen von Radionukliden in den Körper zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt zu. Damit ist die Inkorpo
rationsüberwachung gleichzeitig auf diesem Gebiet die
iiberlegEme gesundheitliche überwachung.

Die sich bei der Inkorporationsüberwachung bieten
den Möglichkeiten seien hier nur vom Grundsätzlichen
her kurz angeführt. Inkorporierte Radionuklide lassen
sich entweder durch Direktmessung oder durch indirekte
Methoden im Körpergewebenachweisen. Bei Gamma
Strahl~rn mit genügender Energie und bei hochenergeti
schen Beta-Strahlern, deren Anteile an Bremsstrahlen
noch Zu einerMessung ausreicht, ist die In-Vivö-14e'ssung
mit einem Body Counter die Methode der Wap1. Bei
allen mit offenen radioaktiven Stoffen umgehenden Per
sonen sollten diese Untersuchungen nach Möglichkeit
routinemäßig halbjährlich durchgeführt und jeder Naeh
weis einer noch so geringen rI;,korporation dem unter
suchenden Arzt unverzüglich mitgeteilt werden.

Weit schwieriger ist die routinemäßige überwachung
beim Umgang mit Alpha-Strahlern, wie Uran, Pluto
nium usw., und einer Reihe von Beta-Strahlern, wie
z. B. Tritium, Kohlenstoff-14, die keine oder nur eine
kaum mehr meßbare Gamma-Strahlung aussenden und
deshalb der direkten In..,Vivo-Messung nicht zugähglich
sind. Hier ist nur die indirekte Methode der Ausschei
dungsanalyse zur Abschätzung de~ maximal zulässigen
Körperbelastung möglich. Bei den Ausscheidungsmessun
gen muß jedoch die Ausscheidungsrate, das. heißt der pro

"

Zeiteinheit ausgeschiedene Bruchteil der im Körper vor
handenen Aktivität, sowie deren Zeitabhängigkeit (Aus
scheidungsfunktion), bekannt sein. Für .die Routine
überwachung wird normalerweise Urin verwendet, wäh
rend Faeces und eventuelle Ausatemluft nur bei Zwi
schenfällen von Interesse sind. Entsprechend den Aktivi
tätsmengen und der Toxizität der Radionuklide, mit
denen an einem Arbeitsplatz umgegangen wird, sollen
Ausscheidungsanalysen und -messungen bei allen in Frage
kommenden Radionukliden in regelmäßigen monatli
chen, viertele.. oder halbjährlichen Abständen, gegebenen
falls auch nach jedem speziellen Arbeitseinsatz, durchge-

, führt werden. Dabei ist es, abgesehen von Tritium, in
fast allen Fällen erforderlich, den gesamten 24-h-Urin zu
verarbeiten.

Werden Dosimetrie und Inkorporationsüberwachung
routinemäßig und in regelmäßigen Abständen durchge
führt und findet sich weder eine externe Strahlenbe
lastung noch eine Inkorporation, so erübrigt sich auch
eine halbjährliche ärztliche Untersuchung aus Strahlen
schutzgtünden. Findet sich jedoch eine, wenn auch ge
ringe Strahlenbelastung oder eine Inkorporation, so
sollte es dem untersuchenden Strahlenschutzarzt über-'
,lassen bleiben, welche weiteren Maßnahmen er zur Ab
grenzung bzw. Feststellung einer eventuellengesundheit-,
lichen Schädigung für notwendig erachtet, Dies kann bei
einer externen Strahlenbelastung gegebenenfalls eine in
kü~zeren Zeitabständen durchzuführende hämatologische
Untersuchung oder im Fall einer Inkorporation eine
wiederholt durchzuführende Body Counter-überwa
chung oder ,die häufigere Vornahme von Ausscheidungs~

anal sen sein. Dieses Ein ehen auf die tatsächlichen Ge-
gebenheiten erscheint wesentlich sinnvoller, als die den
Vorschriften geniigende, aber nicht sonderlich effekt
volle routinemäßig halbjährliche ärztliche Untersuchung.

Diese wünschenswerte individuelle Anpassung der
Strahlenschutzüberwachungan die Verhältnisse und Ge~

gebenheiten des Arbeitsplatzes kann relativ einfach sein,
wenn nur mit einzelnen bestimmten Radionukliden
oder einer bekannten Strahlenquelle umgegangen wird,
Sehr viel komplexer wird das Bild, wenn die verschie
densten Anwendungsmöglichkeiten ionisierender. Strah
len sich in einem Arbeitsbereich überschneiden: Es ist
dann die Aufgabe des Strahlenschutzarztes, gemeinsam
mit dem Strahlenschutzphysiker und dem Radiotoxiko~
logen und im Einvernehmen mit dem Strahlenschutz
verantwortlichen zu beurteilen, welche Methoden·' der
Früherkennung zur Beurteilung einer eventuellen aku
ten oder ,chronischen Strahlenexposition zweckdienlich
einzusetzen sind. Dies erfordert aber auch von dem
Strahlenschutzarzt eine weitgehende Kenntnis' der Mög
lichkeiten und Grenzen der verschiedenen überwa
chungsmethoden und Erfahrungen bezüglich deren Ver
wertbarkeit bei der Frage der Beurteilung eventueller
biologischer Auswirkungen.

In diesem Zusammenhang soll abschließend noch dar~

auf hingewiesen werden, daß die Meßergebnisse.,der ex-,
ternen Strahlenbelastung nicht getrennt von den inkor
porierten Radionukliden betrachtet werden dürfen, son~

dern daß sie bei der Gesamtdosisberechnung berücksich
tigt werden müssen" Dazu ist es erforderlich, daß die .
vorliegenden Ergebnisse in !tCi oder % der Body Burden
mindestens einmal jährlich und bei gegebenem Anlaß
auch notfalls unmittelbar in rem u~gerechnet ,werden.
Für die langlebigen knochensuchenden Radionuklide
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zum Beispiel schlägt die 1CRP in ihrer Publikation 6 in
Ergänzung des § 86 der 1CRP Publikation 2 vor, daß,
die abgeschätzte Körperbelastung, soweit sie die Hälfte
der maximal zulässigen Körperbelastung erreicht hat, zu
einer Herabsetzung der maximal zulässigen äußeren
Strahlenbelastung von 1,5 rem/Jahr führen sollte. Wenn
die maximal zulässige Körperbelastungdagegen erreicht
ist, soll keinerlei externe Bestrahlung mehr zulässig sein..
Beim Plutonium z. B. bleibt infolge der sehr langen
biologischen Halbwertszeit von 200 Jahren die Körper
belastung, bezogen auf das Lebensalter, nahezu kon
stant. Dies bedeutet aber, daß die betroffene Person,
sobald sie die maximal zulässige Körperbelastung
erreicht hat, nicht mehr beruflich strahlenexponiert ar
beiten darf. Die frühzeitige Erkennung 'schon kleiner 1n
'korporationen von Plutonium durch· Ausscheidungsan
alysen und die laufende Überwachung sind in diesem
Fall die einzige Möglichkeit einer gesundheitlichen über
wachung des Beschäftigten.

Aufgrund dieser Überlegungen läßt sich deutlich er
kennen, daß die ärztlichen Strahlenschutzuntersuchungen
nur einen Teil der gesundheitlichen Überwachung der be
ruflich strahlenexponierten Personen darstellen; Allein
das Zusam.menwirken der physikalischen und radioche~

mischen Strahlennachweismethoden in sinnvoller Ergän-

zung der ärztlichen Untersuchungen ergeben eme opti
male gesundheitliche Überwachung.
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